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Änderung der BO vom 8. November 2016 


Bauordnung der Stadt Bern (80) 


Teilrevision 


Die Stimmberechtigten der Stadt Bern, 


auf Antrag des Stadtrates, 


beschliessen: 


1. 


721.1 


Die Bauordnung der Stadt Bern vom 24. September 2006 (BO, SSSB 721.1) wird wie folgt 
geändert (Änderungen kursiv und fett): 


Art. 1 Zweck 
1 Die Bauordnung bildet zusammen mit dem Nutzungszonenplan, dem Bauklassenplan, dem 


Lärmempfindlichkeitsstufenplan und dem Naturgefahrenplan die rechtliche Grundlage für das Bauen 


im Gemeindegebiet. 
2 (unverändert) 


Art. 2 Bestandteile der baurechtlichen Grundordnung 
1 (unverändert) 
2 (unverändert) 
3 Der Naturgefahrenplan ordnet zusammen mit der Bauordnung das Bauen in den Gefahren


gebieten. 


5. Titel: Schutzvorschriften


4. Kapitel: Naturgefahrenplan


Art. 75a Bauen in Gefahrengebieten
1 Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Artikel 6 BauG. 
2 Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen. 
3 Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung (rotes oder 


blaues Gefahrengebiet) oder mit nicht bestimmter Gefahrenstufe sowie bei sensiblen 


Bauvorhaben in gelben oder gelb-weissen Gefahrengebieten zieht die Baubewilligungsbehörde 


die kantonale Fachstelle bei. 
4 In Gefahrengebieten mit geringer Gefährdung (gelbes Gefahrengebiet) oder mit einer Rest


gefährdung (gelb-weiss gestreiftes Gefahrengebiet) wird die Baugesuchstellerin oder der 


Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht. 


11. 


Inkrafttreten 


Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens. 







Genehmigungsvermerke 


Mitwirkung: 
Mitwirkungsbericht vom: 
Vorprüfungsbericht: 
Öffentliche Auflage vom: 
Publikation im Anzeiger Region Bern am: 


Anzahl Einsprachen: 
Einspracheverhandlung: 
Erledigte Einsprachen: 
Unerledigte Einsprachen: 
Rechtsverwahrungen: 


Gemeinderatsbeschluss Nr.: 
Stadtratsbeschluss vom: 


Beschlossen durch die Stimmberechtigten am: 


Ja: 38'433 


Namens der Stadt Bern: 


Der Stadtpräsident 


Alec von Graffenried 


In Kraft getreten am: 


O t. Aug. 2019 


Präsidialdirektion Stadt Bern 


21. Dezember 2016 - 01.Februar 2017
26. April 2017
18. September 2017
09. November 2017 - 08. Dezember 2017
09. November 2017


0 
0 
0 
0 
0 


GRB Nr. 2018-823 
13. September 2018


25. November 2018


Nein: 3'621


Der Stadtschreiber 


Dr. Jürg Wichtermann 


1�j_(� 


GENEHMIGT DURCH DAS KANTONALE AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG. f 5. Mai 2019


DAS INKRAFTTRETEN WIRD DURCH DEN GEMEINDERAT BESTIMMT. 


Stadt Bern 


Stadtplanungsamt 
Zieglerstrasse 62 
Postfach 3001 Bern 


T 031 321 70 10 
F 031 321 70 30 
E stadtplanungsamt@bern.ch 
www.bern.ch/stadtplanung 
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